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Auskunftspflicht über 
wirtschaftliche Lage 
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In loser Folge erklärt Fachanwältin 
Marie-Luise Merschky Begriffe aus 
dem Familienrecht. Heute: Aus-
kunftsanspruch beim Unterhalt. 
Grundsätzlich ist der Unterhalts-
schuldner gegenüber dem Unter-
haltsgläubiger 
zur 	Auskunft 
über sein Ein- 
kommen 	ver- 
pflichtet. 	Der 
Auskunftsan-
spruch im Un-
terhaltsrecht soll 
dem Unterhalts- 
gläubiger 	die 	Marie-Luise 
Möglichkeit ge- Merschky  
ben,  sich die nö- 
tigen Kenntnisse über die wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Un-
terhaltsschuldners zu verschaffen, 
damit er seinen Unterhaltsan-
spruch berechnen und im gericht-
lichen Verfahren einen entspre-
chend bezifferten Klageantrag stel-
len kann. Es genügt, dass die ver-
langte Auskunft für die Bemessung 
des Unterhaltsanspruches maß-
geblich sein kann. 

Über Einkommen und Vermögen 
Ist eine systematische konkrete 
Aufstellung vorzulegen. Sie muss 
so beschaffen sein, dass sie dem 
Berechtigten ohne übermäßigen  

Arbeitsaufwand die Berechnung 
des Unterhaltsanspruches ermög-
licht. Bei Lohn- und Gehaltsemp-
fängern sind also anzugeben das 
gesamte Bruttoeinkommen, nach 
Monaten getrennt, Art und Höhe al-
ler Abzüge gesetzlicher Art und 
das sich daraus ergebende Netto-
einkommen. Hier werden in der 
Regel die einzelnen Gehaltsbe-
scheinigungen vorgelegt. Selbst-
ständige sind gehalten, Einnahmen 
und Ausgaben geordnet zusam-
menzustellen und einen eventuel-
len Einnahmeüberschuss auszu-
weisen. Ausgabeposten sind so ge-
nau darzustellen, dass der Berech-
tigte imstande ist, deren unter-
haltsrechtliche Relevanz nachzu-
prüfen. Die Aufzählung einzelner 
Kostenarten ist nicht ausreichend. 

Der Zeitraum, auf den sich die 
Auskunft zu erstrecken hat, um-
fasst bei Einkommen aus selbst-
ständiger Tätigkeit und Kapital-
vermögen regelmäßig drei Jahre, 
ansonsten ein Jahr. Alle zwei Jahre 
kann erneut Auskunft verlangt 
werden. Vor Ablauf der Zwei-Jah-
resfrist jedoch nur dann, wenn 
glaubhaft gemacht wird, dass der 
zur Auskunft Verpflichtete später 
wesentlich höhere Einkünfte oder 
weiteres Vermögen erworben hat. 
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